
Liebe Bürgerinnen und Bürger ,
es liegt jetzt allein an Euch!
Im Frühling 2003 haben wir bei der Unterschriften-
sammlung für unser Volksbegehren zur Regelung
der Direkten Demokratie mit dem Spruch geworben
„Heute unterschreiben, morgen mitentscheiden“.
Das Morgen von vor drei Jahren ist inzwischen heute
geworden. Wir haben es tatsächlich erreicht, dass
wir Bürgerinnen und Bürger in unserem Land mit
Volksabstimmungen selbst politische Entscheidungen
treffen können.

Dafür haben wir zwölf Jahre gearbeitet, gekämpft,
wir haben gehofft und daran geglaubt. Aus reiner
Überzeugung, dass es dieses Land mit seinen Men-
schen verdient und braucht und es gut ist, wenn wir
alle angehalten sind, darüber nachzudenken und
mitzuentscheiden, was in diesem gemeinsamen Haus
gelten soll, wie wir es gemeinsam bewohnen wollen.

Dafür, dass der Landtag dies mit einem Gesetz
möglich gemacht hat, sind wir dankbar. Wir können
jetzt einlösen, was wir damals versprochen haben:
„Das nächste Mal werden wir uns an das Volk
wenden“. Oder mit LR Otto Saurer angesichts der
damals verteilten welken Rosen: „Ja nur, bei der
Rose kann man nichts mehr machen, beim Gesetz
schon.“ An diesem Punkt stehen wir jetzt.

Warum aber jetzt schon das Gesetz, das ja noch
gar keine Möglichkeit gehabt hat sich zu bewähren,
durch ein neues ersetzen wollen? Warum nicht zehn
Jahre warten? Weil wir vermeiden möchten, dass
die Bürgerinnen und Bürger damit schlechte Erfah-
rungen machen, dass ihre Erwartungen in die neuen
Möglichkeiten enttäuscht werden. Was das heißt,
das haben wir mit den Referenden in Italien erlebt.
Die Qualität der Direkten Demokratie ist so gut oder
so schlecht wie ihre Regeln.

Deshalb legen wir jetzt unseren, gegenüber der
Fassung von 2003 noch einmal verbesserten Ge-
setzentwurf Euch Bürgerinnen und Bürgern im Land
vor. Ihr könnt jetzt zuerst einmal darüber entscheiden,
ob Ihr überhaupt abstimmen wollt, ob das geltende
Gesetz in Kraft bleiben soll oder ob unseres an seine
Stelle treten soll. Wir werden dafür mit der Unter-
schriftensammlung von Anfang März bis Anfang Juni
um Eure Zustimmung werben. Erhalten wir von Euch
mehr als 13.000 unterstützende Unterschriften, dann
werdet Ihr 2009 in einer ersten Volksabstimmung
darüber entscheiden können, welche Regelung gelten
soll.

Revolutionen können auch so sanft sein, dass wir
sie nur zu leicht übersehen. Machen wir uns bewusst,
um was es jetzt geht, lassen wir uns von niemandem
einschüchtern, lassen wir uns nicht von Demagogen
verwirren. Es gibt nur eines: als freie Bürgerinnen
und Bürger das Recht für sich zu beanspruchen selbst
darüber zu entscheiden, wie wir in Zukunft politisch
mitentscheiden wollen.

Stephan Lausch

Wird es den politischen
Frühling in Südtirol geben?
Genau am Tag, an dem vor einem Jahr das Landes-
gesetz zur Direkten Demokratie in Kraft getreten ist,
am 15. Dezember 2006, haben 40 Promotoren den
Antrag auf Volksabstimmung über "Das Bessere
Gesetz zur Direkten Demokratie" unterschrieben.
Damit dämmert die Möglichkeit eines politischen
Frühlings in Südtirol herauf. Denn erstmals liegt es
alleine an uns Bürgerinnen und Bürgern im ganzen
Land zu entscheiden, wie wir uns selbst regieren
wollen.

Der Wille, diese Frage mit wirklich gut anwendbaren
und sinnvollen direktdemokratischen Regeln zu
beantworten, zeigt sich eindrucksvoll an der Zusam-
mensetzung des Promotorenkomitees. Es ist Ausdruck
des breiten Bündnisses von Vereinen, Verbänden
und Gewerkschaften, das diese Volksinitiative trägt.

Es steht für jenen Teil der Gesellschaft,  der mit viel
mehr Kompetenz als die politische Vertretung sich
aktiv ums Gemeinwohl kümmert. Es ist billig und
recht und kann für die Gesellschaft nur von Nutzen
sein, wenn diese Organisationen wirklich gleichbe-
rechtigt mit der politischen Vertretung ihre Vorschläge
für eine gute Entwicklung dem Volk zur Prüfung und
Abstimmung vorlegen können.

Was ist ein Besseres Gesetz
zur Direkten Demokratie?
Vieles gilt es am geltenden Landesgesetz zu den
politischen Mitbestimmungsrechten vom 15.
Dezember 2005 zu verbessern, zahlreiche Män-
gel müssen ausgebügelt werden, um Südtirol
eine bürgerfreundliche Regelung der Direkten
Demokratie zu geben. Hier die entscheidenden
Verbesserungen, die wir durchsetzen wollen:

1. Die Instrumente der Direkten
Demokratie vervollständigen.

Es muss die Möglichkeit vorgesehen sein in einer
Volksabstimmung zu entscheiden, ob ein Gesetz
des Landtags oder ein wichtiger Beschluss der
Landesregierung in Kraft treten soll. Dieses sog.
„bestätigende Referendum“ ist die Notbremse,
mit der die Mehrheit der Bürger/innen einen
befürchteten Schaden rechtzeitig abwenden
kann. Ein solches Referendum soll mit mindestens
7.500 Unterschriften innerhalb von 3 Monaten
(bzw. binnen 45 Tagen bei Landesregierungsbe-
schlüssen) erwirkt werden können.

2. Volksbefragungen (auch in Teil-
gebieten des Landes) ermöglichen.

Heute kann eine Volksbefragung nur vom Land-
tag und nur zu einem Gesetzentwurf veranlasst
werden. Die BürgerInnen müssen selbst das
Recht haben, eine solche Volksbefragung
(=Volksabstimmung ohne bindende Wirkung)
zu erwirken, und zwar auch auf Bezirksebene
über Vorhaben, die nur einen Bezirk betreffen.
Dieses Instrument hat sich bei der selbstverwal-
teten Volksbefragung im Pustertal 2005 sehr
bewährt.

3. Über Beschlüsse der Landesregie-
rung abstimmen.

Die meisten Großprojekte und viele einschnei-
dende Regelungen werden in Südtirol nicht vom
Landtag, sondern von der Landesregierung
beschlossen. Die Bevölkerung muss mitbestim-
men können, wenn es sich um Vorhaben mit
hohen Ausgaben und gravierenden Umweltaus-
wirkungen bzw. um Landesfachpläne, die Wei-
chenstellungen für die Zukunft darstellen, sowie
um wichtige Durchführungsverordnungen zu
Landesgesetzen handelt.

4. Auch in Teilgebieten des Landes
über Großprojekte abstimmen.

Auch wenn ein Großprojekt (Bauvorhaben, teure
Projekte von hoher ökologischer und sozialer
Relevanz) nur einen Teil des Landes betrifft, sollen
dessen BewohnerInnen darüber abstimmen
können (mindestens 10% der Landesbevölkerung
oder mindestens 10 Gemeinden).

DemokratieDirekt
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Forum der Initiative für mehr Demokratie
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Volksinitiative 2007
"Das Bessere Gesetz

zur direkten Demokratie"

(folgt auf Seite 2)



5. Ohne  40%  Mindestbeteiligung  ent-
scheiden – wer hingeht, entscheidet.

Entscheiden sollen jene, die zur Abstimmung gehen.
Wer zuhause bleibt, überlässt die Entscheidung den
Abstimmenden. Über den Ausgang der Abstimmung
entscheidet also die Gesamtheit der BürgerInnen:
Jene, die mit Ja- oder Nein abstimmen, und jene,
die beschließen nicht abzustimmen und ihren Mit-
bürgerInnen die Entscheidung zu überlassen. Für
eine gültige Abstimmung soll es ein Beteiligungsquo-
rum von höchstens 20% geben. Damit werden Boy-
kottkampagnen durch Aufruf zur Nicht-Beteiligung
verhindert.

6. Die Einstiegshürden vernünftig
bemessen.

13.000 Unterschriften für eine Volksinitiative, wie
derzeit vorgesehen, sind zuviel. 10.000 Unterschriften
reichen, also ungefähr so viele, wie es Stimmen für
ein Vollmandat bei der Landtagswahl braucht.

7. Die Sammelfristen ausreichend lang
bemessen.

Nur drei Monate Zeit für die Unterschriftensammlung
ist viel zu kurz. 6 Monate sind ein vernünftiges Maß,
das in anderen Ländern als unterste Grenze gilt.

8. D e n  L a n d t a g  a n  L ö s u n g e n
beteiligen.

Wenn BürgerInnen eine Volksinitiative starten, soll
der Landtag konstruktiv einbezogen werden. Stimmt
er zu, wird der Bürgervorschlag Gesetz, eine Volks-
abstimmung erübrigt sich. Stimmt er nicht zu, soll er
einen Alternativvorschlag mit zur Abstimmung bringen
können. Die BürgerInnen können dann zwischen
zwei Vorschlägen wählen. So kann ein Dialog mit
der politischen Vertretung stattfinden.

9. A u c h  ü b e r  Po l i t i ke r g e h ä l t e r
abstimmen.

Die Politiker legen sich ihre Gehälter selbst fest. Viel
Geld als sicherer Gewinn in der Politik fördert keine gute
Auslese und ist für die Demokratie ungesund. Idealismus
kommt dabei unter die Räder. Deshalb sollen die
BürgerInnen auch über diesen wichtigen Aspekt
abstimmen können.

10. Auch Gemeinden so l len  e ine
Abst immung anregen können.

Auch Gemeinderatsversammlungen von mindestens
10 Gemeinden, die nicht weniger als 10% der
Bevölkerung des Landes vertreten, sollen eine geset-
zeseinführende Volksabstimmung erwirken können.

11. D i e  U n t e r s c h r i f t e n s a m m l u n g
erleichtern.

Die Beglaubigung der Unterschriften muss heute
durch Beamte und Mandatsträger erfolgen - ein viel
zu kleiner Personenkreis. Künftig soll jede vom Bür-
germeister beauftragte wahlberechtigte Person diese
Unterschriften in ihrer Gemeinde beglaubigen können.

12. Die Stimmbürger gut informieren.
Jeder Abstimmungsberechtigte soll einen Monat vor
der Abstimmung per Post persönlich ein Abstim-
mungsheft zugestellt bekommen, in dem auf sachliche
und objektive Art der Gegenstand der Abstimmung,
die Positionen dafür und dagegen sowie die wichtig-
sten Informationen zu den Formalitäten der Abstim-
mung erläutert werden.

13. Den Abstimmungszeitraum erweitern.
12 Monate vor und 6 nach einer Landtagswahl darf
keine Volksabstimmung angesetzt werden. Dafür gibt
es keinen vernünftigen Grund. Stattdessen sollen
jedes Jahr drei Abstimmungssonntage festgelegt
werden, die sich nicht mit den Wahltagen überschnei-
den dürfen.

14. Transparenz über die Finanzierun g
sichern.

Die Beteiligten an einer Abstimmungskampagne, al-
so sowohl Befürworter wie Ablehnende, müssen ihre
Finanzierungsquellen offen legen, damit für alle klar
ist, wer hinter einer Volksabstimmungskampagne steht.

15. Gleichberechtigung und Fairness in
der Berichterstattung gewährleisten.

Alle Medien müssen dazu verpflichtet sein, über
Volksabstimmungen in ausgewogener Weise zu
berichten und dieselben Fairnessregeln einzuhalten,
wie sie bei Wahlen gelten.

16. Den Promotoren Rechtsberatung und
angemessene Finanzierung zuteil
werden lassen.

Die Promotoren sollen dasselbe Recht auf Rechtsbe-
ratung bei der Abfassung der Gesetzesvorschläge
haben wie ein Landtagsabgeordneter. Sie sollen die
gleichen finanziellen Mittel bekommen, wie sie
öffentliche Einrichtungen für die Bewerbung ihrer
Position einsetzt.
Das „bessere Gesetz für die Direkte
Demokratie“ enthält eine Reihe weiterer
Verbesserungen, die im Detail auf un-
serer Website nachzulesen sind.

www.dirdemdi.org

das Promotorenkomitee

die unterstützenden Organisationen
ACLI - AGO - ALU Arbeitsgemeinschaft Lebenswertes Unterland - Arche B Verein für umwelt- und menschengerechtes Bauen und
Leben - Associazione ambiente e salute/Verein Umwelt und Gesundheit - AVS Alpenverein Südtirol - Belgische Stiftung WIT - Bund
Alternativer Anbauer - Bund der Genossenschaften/Lega delle Cooperative - CGIL/AGB - Cittadinanza attiva - Comitato per
la difesa e il rilancio della Costituzione - Dachverband für Natur- und Umweltschutz - democracy international - Filmclub -
Frauenforum/forum delle donne/forum dle ëres - Initiativgruppe für eine lebendigere Kirche - Heimatpflegeverband - IMM/Initiative
Mobilität Meran - Katholischer Familienverband - Landesbeirat für Chancengleichheit - Lia per natura y usanzes - Mehr
Demokratie e.V. - OEW Organisation für Eine Welt - Plattform Pro Pustertal - SGB/CISL - sh/asus HocschülerInnenschaft -
Südtiroler Jugendring - Südtiroler Transitinitiative Südtirol/Sudtirolo - Umweltschutzgruppe Vinschgau - Umweltschutzgruppe
Eppan - Umweltschutzgruppe Ulten - Verbraucherzentrale Südtirol/CTCU - VKE - llse Waldthaler Stiftung - WWF Meran

Walther Andreaus, Christine Baumgartner, Rudolf Benedikter, Thomas Benedikter, Karl Berger, Anita Bozzetta, Thomas Bracchetti, Walter
Casotti, Thomas Clementi, Salvatore Cavallo, Hubert Comploi, Luigi Costalbano, Alessandro Cosi, Sara D’Agostini, Diego Delmonego,
Fabio De Gaudenz, Emmy Delazer, Oswald Eisenstecken, Maria Teresa Fortini, Pierluigi Gaianigo, Josef Gruber, Gerda Gius, Gerda
Fulterer, Robert Hochgruber, Elisabeth Ladinser, Oswald Lang, Gianni Lanzinger, Stephan Lausch, Markus Lobis, Francesca Miori,
Annamaria Molin, Josef Oberhofer, Werner Palla, Johanna Plasinger, Doriana Pavanello, Andreas Penn, Maria Theresia Pernter, Christine
Pichler, Roberto Pompermaier, Diego Poggio, Andrea Righi, Martin Schweiggl, Simonetta Stringari, Andrea Terrigno, Hugo Terzer, Sybille
Tezzele Kramer, Liliane Trentinaglia, Donatella Trevisan, Christian Troger, Martin Vieider, Otto von Aufschnaiter, Anton von Hartungen,
Claudio Vedovelli, Luis Vonmetz, Manfred Weger, Roman Zanon

Das Bündnis für mehr Demokratie
"Wir wollen, dass das Volk in einer Volksabstimmung

selbst entscheidet, wie es in Zukunft mitentscheiden will!"

(folgt von Seite 1)

Das Bessere Gesetz!



„Das Bessere Gesetz zur Direkten Demokratie“
Was kann ich dafür tun?

Der Dachverband für Natur und Umwelt startet eine
Volksinitiative zum Thema Flugplatz. Da zur Zeit keine
Volksabstimmungen zu Beschlüssen der Landesregie-
rung möglich sind, muss es ein „richtiges“ Gesetz
sein, das der Volksabstimmung unterworfen werden
kann.

So wurde also ein entsprechender Gesetzentwurf
verfasst und die nötigen Schritte eingeleitet.
An diesem Beispiel tritt das Problem der Anlassge-
setzgebung („ad-hoc-Gesetze“) klar zu Tage. Eigentlich
sollten Landesgesetze allgemeine Regeln setzen und
nicht Einzelprojekte zum Gegenstand haben. Gäbe
es die Möglichkeit, den entsprechenden Beschluss
bevor er in Kraft tritt dem Volk zur Abstimmung vorzu-
legen, sähe das Ganze anders aus! Hier ist dringender
Reformbedarf gegeben, den das "Bessere Gesetz"
erfüllen soll.

So aber bleibt jetzt denjenigen, die die Meinung der
Bevölkerung zu diesem heiß umstrittenen Thema zu
wissen wünschen, keine andere Möglichkeit, verbind-
lich und direkt einzuschreiten.

Wenn es den Promotoren gelingt, in drei Monaten
ab März 2007, 13.000 Unterschriften zu sammeln,
kann aufgrund der Sperrfristen in Zusammenhang
mit den Landtagswahlen erst zwei Jahre später, im
Frühjahr 2009 abgestimmt werden. Das Ergebnis
der Abstimmung wäre bindend, doch muss es auch
gelingen, dass mindestens 40% der Wahlberechtigten
abstimmen (Beteiligungsquorum).

In diesem konkreten Fall zeigen sich mehr als deutlich
die Nachteile der geltenden Regelung der Direkten
Demokratie. Auch die Sperrfrist von 12 Monaten vor
und 6 Monaten nach Landtagswahlen, die jetzt zur
Folge hat, dass die Abstimmung erst 2009 stattfinden
kann, ist unnötig. Das Interesse der Bürger/innen
lässt nach und die Landesregierung kann vollendete
Tatsachen schaffen. Das wiederum birgt auch für sie
ein hohes Risiko: da der Flughafen aller Voraussicht
nach ein Dauerzuschussbetrieb ist, würde der Entfall
der Landesbeiträge ab 2009 schon getätigte Investi-
tionen in den Flughafen zu einem Millionengrab
werden lassen.

Ohne unsere Initiative wohl kaum
denkbar, eine Volksabstimmung
über die Flugplatzerweiterungs-
pläne!

Als Bürgerin, als Bürger kann ich

im Frühling 2007 meine Unterstützungsunter-
schrift abgeben
Freunde und Bekannte, Vereine in denen ich 
Mitglied bin, mit der Möglichkeit der Unterstüt-
zung konfrontieren
vor Ort Gemeinderäte zur Unterstützung (Un-
terschriftenbeglaubigung) aufrufen
gemeinsam mit Vereinen in meiner Gemeinde
einen Info-Abend und einen Info-Tisch organi-
sieren
Info-Material verteilen
Plakate aufhängen
Artikel für das Gemeindeblatt schreiben
eine kleine Gruppe von AktivistInnen vor Ort 
bilden, die sich regelmäßig zum Austausch 
treffen
mich bei der Initiative als „Kontaktperson vor 
Ort“ melden
diese Initiative durch Geld- und Sachspen-
den unterstützen
mich persönlich einbringe, indem ich bei 
verschiedenen Gelegenheiten Stellung be-
ziehe (Leserbriefe, Radiosedungen, Dialogrunden
usw.)
stets ein bißchen Info-Material bei mir tragen,
für den Fall, dass ich bei der Arbeit / unterwegs/
... Interessierte antreffe

In der nächsten Ausgabe unserer Zeitung,
die Anfang März erscheinen wird, werden
wir konkret angeben,

welches Info-Material zur Verfügung steht (Pla-
kate, Flugblätter, Broschüren usw.)

wie man vor Ort vorgehen muss, um einen Sam-
meltisch aufzustellen (Genehmigung, Information,
Beglaubigungsberechtigte)

welche Anlässe für Info-Abende geboten werden
könnten (Filmvorführung, Pro&Contra usw.)

welche Vereine und Organisationen zum endgül-
tigen Bündnis gehören

Als Mitglied einer Organisation oder eines
Vereins kann ich:

die Diskussion um das Bessere Gesetz und um
die Unterstützung dieser Initiative anregen
einen Artikel für die Vereinszeitung schreiben
andere Mitglieder auf die Unterstützung anspre-
chen, informieren
Diskussionsrunden organisieren
aufmerksam verfolgen, wie die Führung des 
Vereins mit dieser Angelegenheit umgeht, mich
einmischen
stets ein bißchen Info-Material bei mir tragen 
und dafür sorgen, dass bei Veranstaltungen des
Vereins Material aufliegt

Aufruf an Gemeinderätinnen und
Gemeinderäte zur Sammlung von Unter-
stützungsunterschriften im Frühling 2007

Die derzeit geltenden Bestimmungen sehen vor, dass Gemeinderatsmitglieder
beglaubigungsberechtigt sind. Damit ist für sie eine vereinfachte Unterschrif-
tensammlung möglich. Es genügt eine Mitteilung an den jeweiligen Bürgermeister.

Wir sind uns bewußt, dass vor allem im ländlichen Gebiet der Erfolg der
Unterschriftensammlung im hohen Maß vom Einsatz der Gemeinderäte abhängt!
In diesem Sinne appellieren wir an Sie bereits jetzt, sich zu diesem Zweck mit
dem Inhalt und den Zielen unseres Gesetzentwurfes vertraut zu machen.

Wichtig ist für uns und für die Organisationen und Vereine des Bündnisses
auch zu wissen, in welchen Ortschaften sich Gemeinderäte aktiv an der
Unterstützung beteiligen und in welchen Gemeinden frei gesammelt wird. Bitte
nehmen Sie mit uns Kontakt auf (Tel. 0471-324987), damit wir Sie über den
jeweiligen Stand der Dinge rechtzeitig informieren können.

Schon jetzt ein herzliches Dankeschön!

Auf die Plätze, fertig ... Volksabstimmung!

Als Gemeinderatsmitglied kann ich

Unterschriften beglaubigen

Bekannte und mögliche Interessierte persönlich
kontaktieren und informieren (Material, Unter-
schriftenabgabe, Diskussion)

einen Unterschriften-Sammeltisch organisieren

durch Presseaussendungen regelmäßig auf 
die Möglichkeit der Unterstützung aufmerksam
machen

Artikel für die Gemeindezeitung schreiben

einen Diskussionsabend zum Thema organi-
sieren

die Partei/Liste, der ich angehöre, mit dem 
Thema vertiefend konfrontieren

partei/listenübergreifend mit anderen interes-
sierten Gemeinderatsmitgliedern gemeinsam 
Aktionen durchführen (Unterschriftensammel-
Tisch, Info-Abend usw.)

öffentlich Stellung beziehen (Aussendungen, 
Leserbriefe, verschied. Anlässe)

stets eine Unterschriftensammel-Liste bei mir 
tragen, für den Fall, dass ich Interessierte 
antreffe



Öffentliche Anhörung zur Direkten
Demokratie
Die herausragenden Merkmale der Schweizer Regelung der direkten
Demokratie auf Bundesebene standen im Zentrum einer von uns
veranstalteten öffentlichen Anhörung mit der Berner Rechtsexpertin
Nadja Braun von der Abteilung politische Rechte der Schweizer
Bundesregierung. Frau Braun ging auch auf die Unterschiede
zwischen den bewährten Regelungen in der Schweiz und des neuen
Südtiroler Landesgesetzes ein. Ein Beteiligungsquorum sei in der
Schweiz unbekannt. Häufig genutzt werde
die Volksinitiative, aber auch das Referen-
dum im eigentlichen Sinne. Mit diesem
Instrument können die Schweizer/innen
verhindern, dass ein Gesetz, das keine
Mehrheit in der Bevölkerung hat, überhaupt
in Kraft tritt. Das Bundesparlament habe
in der Schweiz die Möglichkeit, Gegen-
vorschläge zu machen und zur Abstimmung
zu bringen. Verschiedene Regelungen der
Schweiz haben bei der Entwicklung des
Gesetzesvorschlags der Initiative für Südtirol
Pate gestanden.

Stellungnahme des
Vorstandes zur Initiative
der Union für Südtirol
Der Vorstand der Initiative für mehr Demo-
kratie hat jetzt den endgültigen Zeitplan für
die Einreichung des Antrages zur Volksab-
stimmung über "Das Bessere Gesetz zur
Direkten Demokratie" festgelegt. Diese wird
zwischen dem 15. und 20. Dezember erfol-
gen. Es soll, neben dem Wahlgesetz, eine
zweite tragende Säule der politischen Mitbe-
stimmung der BürgerInnen werden und das
derzeit geltende Landesgesetz ersetzen. Jeder
kann dazu die Initiative ergreifen. Der Ge-
setzentwurf, für den die Union f. S. schon
Unterschriften sammelt, ist auf der Grundlage
unseres Volksbegehrens von 2003 entstan-
den, entbehrt aber wesentlicher Elemente.

Unsere Absicht, eine Reform des geltenden
Gesetzes zu lancieren, haben wir sofort nach
der Verabschiedung des Landesgesetzes zur
Direkten Demokratie im Juli 2005 bekundet.
Die Arbeit am Gesetzentwurf einerseits und
die Konsensfindung für eine breite Unterstütz-
erbasis brauchen ausreichend Zeit. Heute
gilt eine Sperrfrist von 12 Monaten vor und
6 Monaten nach Landtagswahlen für Volks-
abstimmungen. Wenn wir die Abstimmung
partout vor den Landtagswahlen hätten er-
wirken wollen, hätte die Zeit dafür nicht

gereicht. Die solide Aufbauarbeit war uns
wichtiger. Bei einer derart komplexen Materie
benötigt man die Erfahrung und das Wissen
Vieler, sowie Zeit, Geduld und Ausdauer. Wir
betreiben unser Anliegen seit 1994.

Ein so wichtiges Gesetz sollte von einem
breitestmöglichen Bündnis eingebracht wer-
den, ein Unterfangen, das uns auch in Zu-
sammenarbeit mit rund 30 Organisationen
gelungen ist. Wir meinen, dass unser Anliegen
am besten bei Organisationen aufgehoben
ist, die sich seit Jahrzehnten für eine gute
soziale, kulturelle und ökologische Entwick-
lung im Land einsetzen, und haben von
Anbeginn darauf geachtet, unsere Sache als
überparteiliche Initiative engagierter Bürge-
rInnen weiterzubringen. Das schließt aus,
dass wir uns jetzt in der entscheidenden Phase
hinter eine parteipolitische Initiative stellen.

Durch zwei aufeinanderfolgende Unterschrif-
tensammlungen zu ähnlichen Gesetzentwür-
fen werden die BürgerInnen möglicherweise
verunsichert. Unterschrieben können natürlich
beide werden. Beide stellen eine Verbesserung
gegenüber der geltenden Situation dar. Letzt-
lich werden die BürgerInnen entscheiden,
welchen Gesetzentwurf sie unterstützen, das
Original, "Das Bessere Gesetz zur Direkten
Demokratie" unserer Initiative, oder eine
Vorlage, die in Inhalt und Verfahrensweise
beim Zustandekommen unserem Anspruch
nicht genügt.

Erscheinungsort Bozen
Auflage 11.000
Druck: Tipografia Alto Adige

Einblicke in unsere
Tätigkeit
Direkte Demokratie: „Die weiblichere
Seite der Demokratie?“
Ist die direkte Demokratie weiblicher als die repräsentative Demo-
kratie? Kommen die Instrumente der direkten Demokratie enga-
gierten Frauen und ihrer Art, Politik zu verstehen, entgegen? Kann
die direkte Demokratie Fraueninteressen und der weiblichen Sicht
der Dinge mehr Platz bieten? Derartige Fragen standen im Zentrum
einer Veranstaltung, die der Landesbeirat für Chancengleichheit
in Zusammenarbeit mit der Initiative im November in Bozen und
Meran organisiert hat. Die Referentinnen, Anna Capretti (Darmstadt)
und Brigitte Krenkers (Kempten) erläuterten die Lage in Italien und
in Deutschland sowie die Chancen der direkten Demokratie für
Südtirol. Eine gut geregelte direkte Demokratie habe positive
Langzeitwirkungen: sie nötige die politischen Repräsentanten
achtsamer auf die Meinungen der Bürger/innen zu hören, weil
Entscheidungen von oben durch Volksinitiativen und Abstimmungen
wieder rückgängig gemacht werden könnten. Direkte Demokratie
fördere nicht nur den Dialog, betonten Krenkers und Capretti,
sondern steigere auch das politische Interesse und die Kompetenz
von Frauen.

Den ersten Preis für Zivilcourage der neu
gegründeten „Ilse Waldthaler Stiftung für
Zivilcourage und soziale Verantwortung“
konnte am 24. September im Bozner Filmclub
„unsere Sybille“ in Empfang nehmen.  Ilse
Waldthaler hat diese Stiftung durch eine
testamentarische Verfügung kurz vor ihrem
Tod ins Leben gerufen. Der Stiftungsvorsit-
zende Otto von Aufschnaiter gab zu diesem
Anlass einen Einblick in das Leben und Wirken
von Ilse Waldthaler. Zu den Hauptzielen der
2005 formell gegründeten Stiftung gehört
u.a. „...die Unterstützung von Gruppen und
Einzelpersonen, welche die Wünsche und
Absichten Ilse Waldthalers wach halten und
ihren zivilen und politischen Einsatz fortsetzen“.

Besonderen Wert hatte die Stifterin auf die
Förderung von Zivilcourage von Frauen
gelegt und sich deshalb Sybille Tezzele als
erste Preisträgerin selbst gewünscht. Sybilles
unermüdlicher Kampf gegen die Handy-
Umsetzeranlagen, ihr couragierte Einsatz

gegen den Impfzwang, und ihre tatkräftige
Mitarbeit bei der Initiative für mehr Demo-
kratie und anderen Bürgerinitiativen seien
ein hervorragendes Beispiel von politisch
definierter Zivilcourage, sagte Stiftungspräsi-
dent Aufschnaiter. Der Preis wird ab 2006
alle zwei Jahre verliehen und ist mit 6.000
Euro dotiert.

Erster Ilse-Waldthaler-Preis  für Zivilcourage
an Sybille Tezzele Kramer

www.dirdemdi.org

Jetzt: ein
besonders schöner
Zeitpunkt, Mitglied
zu werden. Mitgliederversammlungen geben

grünes Licht für die Volksinitiative
Gleich zwei Mitgliederversammlungen unseres Vereins gingen diesen
Herbst über die Bühne. Am 28. Oktober wurde im Pfarrheim Bozen
einmütig beschlossen, die Volksinitiative für ein besseres Gesetz zur
Direkten Demokratie in Südtirol auf den Weg zu bringen. Im Frühjahr
2007 soll der Südtiroler Bevölkerung die Chance geboten werden,
selbst in diesem Bereich gesetzgebend tätig zu werden und die
heutige unzureichende Regelung in unserem Sinn zu reformieren.
Eine weitere Mitgliederversammlung war im November nötig
geworden, um dem Gesetzesvorschlag für die Volksinitiative den
letzten Feinschliff zu geben. 20 Vertreter/innen von Unterstützerver-
bänden sowie Mitglieder
der Initative diskutierten
kontrovers über offene
Aspekte des Gesetzesvor-
schlags, der im Dezember
2006 eingereicht werden
sollte. Nach 6 Stunden war
das Gesetzeswerk fertig
gezimmert. Rechtsberater
gaben ihm in der Folge
noch den letzten Feinschliff.

I nitiative für mehr Demokratie
(anerkannt als Volontariatsorganisation )

Silbergasse 15, 39100 Bozen,T+F 0471 324987, info@dirdemdi.org
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